
RE1BL:K ÖS�ERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 
\-- FOR 

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

10.780/02-IA10/90 

An das 

präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allge

meine Sozialversicherungsgesetz geändert wird 

WIEN, 0 3. APR, t9g9 

Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des BKA-Verfassungsdienst vom 

13. Mai 1976, GZl. 600.614/3-VI/2/76, beehrt sich das Bundesmini

sterium für Land- und Forstwirtschaft in der Anlage 25 Aus

fertigungen der ho. stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird, zu 

übermitteln. 

Beilagen 

Für die RiCh>ti keit 

der �ferti ung: 

. IJ� Q) 

Für den Bundesminister: 

Dr. Küllinger 

22/SN-293/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



.. 

REPUBLIK OSTERREICH 

• BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
A-1012 �en,Stubenrift9 1:Pri.idia1.ekt.,sekt. I,sekt. II,sekt. IIi,Buchha1tUft9, �1.(0222)71100 DW 

A-1012 �en,Stubenrift9 12:Innere Bev., sekt. IV,sekt. V,Abt. 111 B 7, 111 B 11, �1.(0222)51510 DW 

An das 

Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales 

i m H a u s e 

Ihr leicben/Ihre o..cbift •• ahl 
Ihre hcbricht voa 

20.049/3-1/1990 

aetreff: 

10. 780/02-IA10/90 

�en,.. '1 MR. 19B 

Saebbearbeiter(in)/Ilappe 

Dr.Küllinger/6649 
.. . 

.. .  

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allge

meine Sozialversicherungsgesetz geändert wird 

unter Bezugnahme auf die do. Note vom 16. Februar 1990 beehrt sich 

das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zum vorgelegten 

Entwurf einer 49. Novelle zum ASVG wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu S 4 Abs. 1: 

Die vorgeschlagene Neuregelung wird deshalb abgelehnt, weil es da

durch den landwirtschaftlichen Betrieben durch zusätzliche Kosten 

zum Teil unmöglich gemacht wird, Schülern und Studenten die ange

strebten praxisplätze anzubieten. Es sollte eine Sonder regelung ge

funden werden, die es den Betrieben ermöglicht, ohne derartig hohe 

Kosten Schüler und Studenten einzustellen und ihnen die angestrebte 

praxis zu ermöglichen. 

2. Zu S 5.Abs. 2: 

Das Einfrieren der Geringfügigkeitsgrenze würde diese sukzessive 

überhaupt beseitigen. Aus diesem Grund wird die beabsichtigte Neu

regelung abgelehnt. 

Bitte fUhren 'ie un.ere o..cbift •• ah1 in Ihrer Antwort anl 
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3. Zu S 18 a Abs. 1: 

ES wäre zu überlegen, ob diese Altersgrenze nicht überhaupt ent

fallen könnte. 

4. Zu S 33: 

Diese Regelung bringt noch mehr Bürokratie in die Betriebe und wird 

deshalb abgelehnt. 

5. Zu S 176: 

8 • 
D • 

In Zuge von Katastrophen kommt es immer wieder vor, daß einzelne 

Personen spontan Hilfe leisten. Dieser Hilfeleistung kommt zur 

Rettung von Hab und Gut besondere Bedeutung zu. Sollten diese Helfer 

bei derartigen Einsätzen zu Schaden kommen, ist der Unfall ver

sicherungsschutz oftmals in Frage gestellt. Es sollte daher durch 

eine Gesetzesänderung sichergestellt werden, daß beim Einsatz in Ka

tastrophenfällen und der anschließenden Schadensbeseitigung, egal 

von wem dieser Einsatz geleistet wird, ein Unfallversicherungsschutz 

(analog den Mitgliedern der Feuerwehren, der Wasserwehren, des Berg

rettungsdienstes) normiert werden. 

Dem do. Wunsche gemäß werden 25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für die RiCh1i keit 

der�ferti ung: 

' il� U 

Für den Bundesminister: 

Dr. Küllinger 

I 
I 
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